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Karte 1: Bestand und Maßnahmen

WLW   Landschaftsarchitekten + Biologen GbR

Wellnitz   Rasch-Wellnitz  Gröger

Neustädter Str. 32a  -  19288 Ludwigslust

Legende

Biotoptypen

          WEX

          WKZ

          WXA

          FGN

          WZL

Sonstiger Eichen- und Eichenmischwald

Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte

Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung

Schwarzerlenbestand

Lärchenbestand

          OVA Autobahn

          ACS Sandacker

Einzelbaum eingemessen

gem. § 20 NatSchAG M-V geschütztes Biotop

Biotopkartierung, gesetzlich geschützte Biotope des Landes

Mecklenburg-Vorpommern

Planung

Geltungsbereich B-Plan

342

Liegenschaftskataster

          OVW Wirtschaftsweg, versiegelt

§

WFD

          BHF

Erlen- und Birkenwald stark entwässerter Standorte

Strauchhecke

          SPV Nährstoffüberlastete Stillgewässer

          TMD Ruderalisierter Sandmagerrasen

          RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte

          XAK Sand- bzw. Kiesgrube

          PEG Artenreicher Zierrasen

Grundplan:

SO PV - Sonstiges Sondergebiet

Zweckbestimmung: Photovoltaik

Baugrenze

Planungsrelevante Tierarten

Fl

Feldlerche

Hl

Heidelerche

Entwicklung von Dauergrünland mit extensiver Bewirtschaftung,

Sicherung der Funktionsfähigkeit der Nahrungsflächen des

Weißstorches im Raum östlich von Fahrbinde (ACEF1)

Grenze Anbaube-

schränkungszone

Private Verkehrsfläche

HAW Jungwuchs

HAJ Junger Bestand

HAO Mittelalter Bestand

          VRT Rohrkolbenröhricht

          GIM

          GIO Intensivgrünland auf Moorstandorten

Intensivgrünland auf Mineralstandorten
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Neuntöter

          SPV/VRT Stillgewässer mit Rohrkolbenröhricht

Vorkommen von Erdkröte, Grasfrosch,

Teichfrosch und Teichmolch

          FGN Graben

Vorkommen von Erdkröte, Grasfrosch,

Teichfrosch und Teichmolch
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G 1

Temporärer Amphibien-

schutzzaun, ab 15. August

(frühester Baubeginn) bis

31. Oktober

Die Bauausführung, einschließlich sämtlicher

Vorarbeiten zur Baufeldfreimachung und die

Anlage von Lager- und Stellplätzen (Baustellen-

einrichtung) erfolgt zum Schutz der Feldlerche

außerhalb der Brutzeit der Feldlerche, außerhalb

des Zeitraumes vom 1. März bis 15. August.

Baustelleneinrichtung, Lager- und Maschinen-

stellplätze sowie Baustraßen sind ausschließlich

außerhalb von Gehölzstrukturen aller Art und

einem Mindestabstand von 5 m zu sämtlichen

Gehölz- und Waldflächen sowie außerhalb von

Grünlandflächen einzurichten bzw. anzulegen.

Flächen für Baustelleneinrichtung, Lager- und 

Stellplätze und Baustraßen werden lediglich auf

der zukünftig bebauten Fläche (Modulfläche),

geplante Zuwegungen, bereits vorhandene

Wege oder auf geringwertige Intensivgrünland-

flächen innerhalb des B-Planes eingerichtet.

Dabei sind vom Intensivgrünland nur die Rand-

lagen zum Baufeld zu nutzen. Lager- und Stell-

plätze, Baustelleneinrichtung und Baustraßen

werden nach Beendigung der Baumaßnahme

zurückgebaut und rekultiviert, d.h. Bereiche

außerhalb von bebauten Flächen werden durch

Tiefenlockerung wiederhergestellt und mit

regional- und standorttypischen Saatgut

(„Regiosaatgut“) begrünt. Gegebenenfalls vorher

abgetragener Oberboden wird wieder aufgebracht.

Pflanzung einer 4-reihigen

Feldhecke mit Überhältern

HzE 2.21 = 3.485 m²


